
 

 

Nr. 21/19 – 23. September 2019 

EuGH: Körperschaftssteu-
erbefreiung für belgische 
Häfen rechtswidrig 

Der Gerichtshof der Europäischen Union 

(EuGH) hat am 20. September 2019 die Ent-

scheidung der Europäischen Kommission aus 

dem Jahr 2017 bestätigt, welche die belgische 

Körperschaftssteuerbefreiung für Häfen für 

rechtswidrig erklärt und als einen Verstoß ge-

gen die EU-Beihilfevorschriften gewertet hatte. 

Die Gewinne von belgischen Hafenbetreibern 

unterliegen damit keinen steuerlichen Befrei-

ungsmöglichkeiten, sondern müssen nach den 

normalen nationalen Körperschaftssteuervor-

schriften besteuert werden, damit es nicht zu 

Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der euro-

päischen Union kommt. 

Das Gericht hat klargestellt, dass Häfen mit öf-

fentlichen Dienstleistungen beauftragt werden 

können, aber eben auch als Unternehmen qua-

lifiziert werden können. Der Begriff einer wirt-

schaftlichen Tätigkeit resultiere aus faktischen 

Elementen wie dem Vorhandensein eines 

Marktes für die erbrachten Dienstleistungen. 

Zudem wies das Gericht auch die Argumenta-

tion Belgiens und der dortigen Häfen zurück, 

dass eine Körperschaftssteuerbefreiung eine 

allgemeine Maßnahme und kein beihilferechts-

relevantes Sonderabkommen sei. 

Bereits die EU-Kommission hatte im Juli 2017 

in einer Mitteilung die Auffassung vertreten, 

dass die Körperschaftsteuerbefreiungen den 

begünstigten belgischen (und französischen) 

Häfen einen selektiven Vorteil verschafften und 

somit gegen die EU-Beihilfevorschriften versto-

ßen würden. Insbesondere würden die Steuer-

befreiungen kein klar definiertes Ziel von allge-

meinem Interesse wie die Förderung der 

Mobilität oder des multimodalen Verkehrs ver-

folgen. Die Hafenbetreiber könnten mit den 

Steuerersparnissen jede Art von Tätigkeit fi-

nanzieren oder die Preise subventionieren, die 

sie den Kunden berechnen. Dadurch würde der 

faire Wettbewerb beeinträchtigt, da den Kon-

kurrenten durch beides Nachteile entstünden 

(siehe ZDS-Monitor 21/17). 

Die EuGH-Entscheidung hat keine Auswirkun-

gen auf deutsche Hafenbetreiber und Hafenge-

sellschaften, da hier in der Rechnungslegung 

hoheitliche und wirtschaftliche Tätigkeiten ge-

trennt behandelt werden. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=217996&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=545235
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2181_de.htm
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-27_ZDS-Monitor_21_B_F_Steuerbefreiung.pdf

